
 

1 
 

 

RWE Power AG | Auenheimer Str. 27 | 50129 Bergheim 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW 
Goebenstraße 25 
 
44135 Dortmund 

 
Wasserwirtschaftliche Planung 
 
Ihr Zeichen             60.90.02-001/2024-006 
Name 
Telefon 
E-Mail 
Postanschrift 
 
 
 

Herr Klein 
02271-751-22524 
fabian.klein@rwe.com 
Auenheimer Str. 27 
50129 Bergheim 

 

Bergheim, 26. September 2025 
 
Rheinwassertransportleitung (RWTL) 
Rahmenbetriebsplan für den Bau und Betrieb der Rheinwassertransport-
leitung zu den Tagebauen Garzweiler und Hambach einschließlich Rhein-
wasserentnahme  
Az.: 60.90.02-001/2024-006 
 
Hier: Wasserrechtliche Erlaubnisse für die temporäre Gewässerbenut-
zungen an Steinfelder Graben und Garsdorfer Graben. 
 
 
Sehr geehrter Herr Jeglorz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zusammenhang mit den für den Bau und Betrieb der Rheinwassertrans-
portleitung erforderlichen temporären Gewässerbenutzungen an Steinfelder 
Graben und Garsdorfer Graben stellen wir in Klarstellung zum bereits durch-
geführten Deckblattverfahren II (Grabenquerungen) nachfolgende wasser-
rechtliche Anträge 
 

o Wasserrechtliche Erlaubnis für das Einbringen fester Stoffe in den 
Steinfelder Graben zur Herstellung einer temporären Verrohrung von 
einer Länge von 10m zur Überleitung der Baustraße während der Bau-
zeit (§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG),  
 

o Wasserrechtliche Erlaubnis für das ggf. erforderliche temporäre Auf-
stauen des Steinfelder Grabens und des Garsdorfer Grabens sowie die 
wasserrechtliche Erlaubnis, um aus diesen Gewässern, soweit erforder-
lich, jeweils Wasser mittels Pumpeneinsatzes zu entnehmen und dieses 
unverändert in das jeweils gleiche Oberflächengewässer wiedereinzu-
leiten (§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4 WHG).  
 

 
Hintergrund: 
 
Es ist beantragt, den Bau und Betrieb der Rheinwassertransportleitung mittels 
eines entsprechenden bergrechtlichen Rahmenbetriebsplanes zuzulassen. 
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Derzeit läuft hierzu das Zulassungsverfahren. Infolge der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ergab sich das Erfordernis zusätzlicher Gewässer-/Gra-
benkreuzungen. Diese betreffen namentlich den Garsdorfer, den Teufelsber-
ger sowie den Steinfelder Graben. Die Antragstellerin hat noch während des 
laufenden Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren entsprechende Kreuzungsun-
terlagen ausgearbeitet und diese mit dem für diese Gräben gewässerunterhal-
tungspflichtigen Verband (Erftverband) abgestimmt. Verfahrensrechtlich wur-
den mittlerweile die erarbeiteten Unterlagen vorgelegt und eine Nachbeteili-
gung der in ihrem Aufgabenbereich betroffenen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Umweltverbände hat abschließend stattgefunden (Deckblatt II). 
 
Die konkretisierenden Planunterlagen stellen detailliert die Kreuzung der o.g. 
Gräben dar. Durch ihre Lage innerhalb des Trassenkorridors werden die grund-
sätzlichen Umweltauswirkungen bereits über die mit den eingereichten An-
tragsunterlagen vorgelegte Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst. Die Be-
wertung der Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit dem Deckblatt II 
kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass durch die vorgesehenen Kreuzungen 
der Gräben zusätzliche erhebliche oder andere erhebliche Umweltauswirkun-
gen im Sinn von § 22 Abs. 2 UVPG ausgeschlossen werden können, sodass eine 
erneute Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erforderlich geworden ist. 
 
Die mit diesem Schreiben erfolgte formelle Antragsstellung führt mithin zu kei-
ner Planänderung, sodass weder eine Beteiligung im Sinne des § 73 Abs. 8 
VwVfG noch eine solche im Sinne des § 22 Abs. 1 UVPG erforderlich ist.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
RWE Power 
Aktiengesellschaft 
 
 
i.V.       i.V. 
  
 
 
 
 
Dr. Vinzelberg     Franze 
(Hauptabteilung Wasserwirtschaftliche Planung)  (Hauptabteilung Wasserwirtschaft) 
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